
Dieser Workflow richtet sich an potenzielle internationale 
Doktoratsstudierende mit Arbeitsverhältnis an der TU Graz

erstellt vom Welcome Center, der OE Studienservice und Prüfungsangelegenheiten und der Personalabteilung
 (Stand 24.04.2018)
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Zeitgleich stellt der/die Betreuer/in am Institut eine Betreuungszusage aus. Der/die Studienwerber/in muss mit der Betreuungszusage 
und den erforderlichen (beglaubigten) Unterlagen per Post oder persönlich, fristgerecht, um Zulassung zum Doktoratsstudium im 

Studienservice ansuchen. Drittstaatenangehörige müssen ihre Unterlagen bis zum Ende der Zulassungsfrist, 05.09. für das Wintersemester 
sowie 05.02. für das Sommersemester, eingereicht haben. Bei konkreten Fragen zur Zulassung bietet das Studienservice Auskunft.

Bei einer positiven Zusage müssen die weiteren Bedingungen zum zukünftigen Arbeitsverhältnis 
bzw. auch die Betreuung für die Dissertation mit dem Institut abgeklärt werden (Projekt, Start, Dauer des 

Arbeitsverhältnisses, Tätigkeitsbereiche, Gehalt).  

Eine Ablehnung nach 
dem Bewerbungsgespräch 

bedeutet das Ende des 
Prozesses.

Der Erstkontakt bzw. die Bewerbung auf die ausgeschriebene Stelle findet über das Institut / Dekanat statt, welches den/die 
potenzielle/n Kandidat/in über die Bedingungen des Arbeitsverhältnisses und die Zulassungsbedingungen informiert.

Informationen über offene Stellen bzw. die Doktoratsstudien sowie deren Zulassungsbedingungen sind auf der Webseite der TU Graz zu 
finden. Achtung: sowohl die Bewerbung auf die Stelle als auch die Zulassung zum Doktoratsstudium müssen durchgeführt werden, wenn das 

Ziel u.a. die Abfassung einer Dissertation beinhaltet.

Infolgedessen wird das Einladungsschreiben vom Institut ausgestellt. Die persönlichen Unterlagen für die Aufnahme als Mitarbeiter/in 
müssen in der Personalabteilung eingereicht werden. Die Einreichung muss der/die potenzielle Mitarbeiter/in mit dem Institut besprechen.

Der Workflow ist mit Links zu wichtigen Webseiten und Kontaktorganisationen hinterlegt. Bitte führen Sie die Maus zu den jeweiligen Textstellen und klicken Sie diese an.

Im Falle einer Aufnahme wird vom Studienservice ein 
positiver Zulassungsbescheid ausgestellt.

Ein negativer Zulassungsbescheid bedeutet das Ende des 
Prozesses.

Die Bestimmungen über den Einreise- und Aufenthaltstitel richten sich nach der Nationalität des/der Studierenwerber/in. 

EU/EWR und Schweizer 
StaaatsbürgerInnen benötigen 

keinen Einreise- und Aufenthaltstitel 
um in Österreich leben und arbeiten 

zu dürfen.

EU/EWR und Schweizer 
Staatsbürger/Innen 

müssen sich beim Land 
Steiermark anmelden 

(Anmeldebescheinigung).

Drittstaatenangehörige, die visumsfrei 
nach Österreich einreisen dürfen, können 

einen Antrag auf den Aufenthaltstitel nach der 
Einreise nach Österreich beim Land Steiermark 

stellen. Achtung: der Aufenthaltstitel ist 
verpflichtend um das Arbeitsverhältnis an der 

TU Graz anzutreten.

Drittstaatenangehörige müssen bei 
der österreichischen Vertretungsbehörde in 
ihrem Wohnsitzland um den Einreise- und 
Aufenthaltstitel ansuchen. Im Falle einer 

Gewährung wird ein Visum D zur Einreise nach 
Österreich ausgestellt. Das Arbeitsverhältnis an 
der TU Graz kann mit einem Visum D (Erwerb) 

angetreten werden.

Nach der Ankunft in Österreich muss der/die Studienwerber/in die Aufnahme zum Doktoratsstudium persönlich im Studienservice 
abschließen.

Drittstaatenangehörige, die visumsfrei 
nach Österreich eingereist sind, müssen 

den Aufenthaltstitel beim Land Steiermark 
beantragen, und nach Genehmigung, abholen.

Drittstaatenangehörige müssen ihren 
Aufenthaltstitel beim Land Steiermark 

abholen.

Der/die Mitarbeiter/in muss am ersten Arbeitstag an der TU Graz den Arbeitsvertrag in der Personalabteilung unterzeichnen. Hierfür 
müssen die Originalunterlagen vorgelegt werden.

Die Ausbildungsvereinbarung für das Doktoratsstudium wird über das Dekanat der jeweiligen Fakultät abgewickelt.

Drittstaatenangehörige benötigen einen entsprechenden Einreise - und/oder Aufenthaltstitel.

*Personen, die keine EU/EWR oder Schweizer Staatsbürgerschaft besitzen, sind sogenannte „Drittstaatenangehörige“.


